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1.	 Frau Fedorets, im Januar 2015 wurde der Mindestlohn 
von 8,50 Euro eingeführt. Wie haben sich die niedrigen 
Löhne seitdem entwickelt? Unsere Ergebnisse zeigen 
tatsächlich, dass nach der Einführung des Mindestlohns 
ein starkes Wachstum im unteren Lohnsegment zu 
beobachten ist. Beispielsweise sind in den unteren zehn 
Prozent der Stundenlohnverteilung die Löhne seit dem 
Jahr 2014 um 15 Prozent gestiegen. Vor der Mindest-
lohnreform war das nicht der Fall. Vor dem Jahr 2014 
sind die oberen Segmente der Lohnverteilung oder auch 
die Mitte deutlich stärker gestiegen. Ein Wachstum am 
unteren Ende war aber nicht zu beobachten.

2.	 Wurden mit der Einführung des Mindestlohns die anvi-
sierten Ziele erreicht? Das primäre Ziel der Reform war, 
das Wachstum am unteren Ende der Lohnverteilung zu 
erwirken, und das Ziel wurde erreicht. Dennoch zeigen 
unsere Daten, dass dieses Ziel noch nicht bei allen 
anspruchsberechtigten Beschäftigten erreicht wurde. Bei-
spielsweise sehen wir, dass im Jahr 2016 nach unseren 
Schätzungen rund 1,8 Millionen Beschäftigte immer noch 
unter 8,50 Euro verdient haben, trotz des Anspruchs auf 
den Mindestlohn. Im Jahr 2015 waren das 2,1 Millionen.

3.	 1,8 Millionen sind immer noch sehr viel. Wäre es nicht 
zu erwarten gewesen, dass diese Zahl nach der Einfüh-
rung des Mindestlohns deutlich niedriger liegt? Ja, wenn 
man von einer hundert prozentigen Durchsetzung der 
Mindestlohnreform ausgeht, dann wäre natürlich zu 
erwarten, dass dieser Anteil sehr viel kleiner ist. Wir 
haben diese 1,8 Millionen anhand von Befragungsdaten 
berechnet, und wenn man mit solchen Daten arbeitet, 
muss man immer Messungenauigkeiten in Kauf neh-
men. Aber selbst wenn man diese Messungenauigkeiten 
großzügig mit berücksichtigt, kann man bei einer so gro-
ßen Zahl wie 1,8 Millionen davon sprechen, dass nicht 
nur Messungenauigkeiten diese hohe Zahl erklären, 
sondern dass die Arbeitsmarktrealität einiger Arbeitneh-
mer immer noch nicht gesetzeskonform ist.

4.	 Können Sie etwas darüber sagen, ob Arbeitgeber den 
Mindestlohn bewusst umgehen? In unserer Unter-
suchung wurde nicht direkt nach Formen möglicher 

Umgehungsmaßnahmen des Arbeitgebers gefragt 
oder ob der Arbeitnehmer auch damit einverstanden 
ist unter dem gesetzlichen Mindestlohn zu verdienen. 
Dennoch können wir in unseren Daten sehen, dass es 
eine Diskrepanz gibt zwischen den vertraglichen und 
den tatsächlichen Arbeitszeiten der Beschäftigten. Aus 
dieser Diskrepanz kann man schließen, dass vor allem 
unentgoltene zusätzliche Arbeitszeit einer der Kanäle 
ist, der es Arbeitgebern ermöglicht, unter dem Mindest-
lohn pro Stunde zu zahlen.

5.	 Welche Gruppe von Arbeitnehmern ist besonders 
betroffen? Besonders auffällig ist die Gruppe der 
geringfügig Beschäftigten. Wir sehen, dass im Jahr 
2016 rund 43 Prozent der geringfügig Beschäftigten 
immer noch unter dem Mindestlohn verdienen, obwohl 
natürlich auch sie einen Anspruch darauf haben. Zudem 
sehen wir, dass Beschäftigte ohne Berufsausbildung, 
Beschäftigte in kleinen Unternehmen und ausländische 
Beschäftigte betroffen sind. Darüber hinaus sind Frauen 
mehr davon betroffen als Männer und ostdeutsche 
Beschäftigte mehr als westdeutsche.

6.	 Welches Ergebnis hat Sie bei Ihrer Untersuchung am 
meisten überrascht? Mich hat überrascht, dass die 
Reform eine so klare Wirkung am unteren Ende der 
Lohnverteilung hat, dass es aber nicht ausreicht, alle 
anspruchsberechtigten Beschäftigten über die Schwelle 
von 8,50 Euro zu bringen. Der Durchsetzung der Min-
destlohnreform liegen noch einige Steine im Weg.

7.	 Welche Steine liegen denn der Durchsetzung im Weg? 
Der Zoll als zuständige Behörde hat im Moment nicht 
genug Kapazitäten, um mehr zu kontrollieren und mehr 
Sanktionen auszusprechen. Außerdem sieht man, dass 
die Zollkontrollen sehr zeitaufwändig sind. Vielleicht 
könnte man überlegen, wie man die Zollkontrollen 
effizienter gestalten kann und wie man die Dokumen-
tationspflichten für die geleistete Arbeitszeit verbessert. 
Außerdem wäre die Vereinfachung der Beschwerdemög-
lichkeiten ein guter Weg, damit Arbeitnehmer ihr Recht 
auf den Mindestlohn besser durchsetzen können.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.
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